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Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Wiedervorlage: 

2011/WIT/359 
öffentlich 
 
24.11.2011 
 

Ergänzungssatzung "Rogahner Str." nach § 34  Abs. 4 S. 1 Nr. 3 
BauGB der Gemeinde Wittenförden Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Fachdienst III 
 

 

Beratungsfolge 05.12.2011 Gemeindevertretung Wittenförden 

 
Sach- und Rechtslage: 
Am 14.03.2011 wurde in der Gemeindevertretung Wittenförden mit Beschluss Nr. 2011 / WIT / 344 der 
Aufstellungsbeschluss für die Ergänzungssatzung „ Rogahner Straße “ gefasst, die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vom 02.05.2011 bis 06.06.2011 durchgeführt. 
Die Planungen sind nunmehr soweit abgestimmt, dass nunmehr der vorgelegte Satzungsentwurf beschlossen 
werden kann sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden kann. 

 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wittenförden beschließt die Planzeichnung als 
Satzungsentwurf und billigt die Begründung der Ergänzungssatzung „ Rogahner Straße “ der 
Gemeinde Wittenförden. 

 
2. Der Entwurf der Planzeichnung der Ergänzungssatzung „ Rogahner Straße “ der Gemeinde 

Wittenförden und die Begründung werden zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt. 

  
3. Die Entwürfe der Planzeichnung der Ergänzungssatzung „ Rogahner Straße “ und der Begründung 

sind nach Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange sind 
von der Auslegung zu benachrichtigen. 

 
4. Die Träger öffentlicher Belange werden nach § 4 Abs.1 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB 

am Aufstellungsverfahren beteiligt. 
 

5. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
Bisher keine 
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Bemerkungen 
Die aus verwaltungstechnischen Gründen nicht beigefügten, den Beschluss begründenden 
Unterlagen  
sind, nach vorheriger Anmeldung, während der Dienstzeit der Amtsverwaltung bei dem zuständigen 
Sachbearbeiter einzusehen. 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 
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